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Vorbemerkungen 

Das vorliegende Referenzdokument wurde vom Ministerium für Bergbau 

der DR Kongo mit Unterstützung der BGR - Abteilung für technische Zu-

sammenarbeit, erarbeitet. Die Abteilung der BGR ist auf Hilfsprojekte der 

Entwicklungshilfe im Bereich der Geowissenschaften und der natürlichen 

Rohstoffvorkommen spezialisiert.  

Die BGR - Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe - ist die 

Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffvorkommen der Bun-

desrepublik Deutschland. 

Das CTC-Konzept (Certified Trading Chain) der DR Kongo, das in Zu-

sammenarbeit zwischen dem Ministerium für den Bergbau und der BGR 

entwickelt wurde, ist ein Zertifizierungssystem für die Logistikkette ge-

mäss den nationalen und internationalen Standards.  

Die Einrichtung eines an den stark von Handarbeit geprägten Bergbau-

sektor im Osten der DR Kongo angepassten Zertifizierungssystems wird 

zu einer transparenten und gesetzestreuen Handelskette, zu einem lega-

len Abbau und zur Einhaltung der vorgeschriebenen Arbeitsbedingungen 

führen.  

Das vorliegende Projekt ist Teil der Initiative der CIRGL zur Ausarbeitung 

eines umfassenden Zertifizierungsmechanismus für die Region der gro-

ßen Seen und für die Staaten der CIRGL, nach dem Vorbild des Kimber-

ley-Prozesses, der Bodenschätze einschließlich Kassiterit, Colombo-

Tantalit, Wolframit und Gold umfasst, die möglicherweise zu Konflikten 

oder  zur Fortdauer von Konflikten beitragen könnten.  



HANDBUCH FÜR DIE ZERTIFIZIERUNG DER ERZE AUS DEM ZINNABBAU IN DER DR KONGO                                     

 

 Übersetzung: Seelhorst & Partner, Hannover 
4

Ein Embargo für die Mineralien des Ostens der DR Kongo als Lösung 

zur Beendigung dieser Konflikte, wie es manche NGOs und internationa-

le Institutionen propagieren, hätte negative Auswirkungen auf die Ent-

wicklung des Ostens der DR Kongo. 

Der Bergbau ist Hauptquelle von Arbeitsplätzen, Einkünften und Devisen 

für alle fünf betroffenen Provinzen (Ost-Provinz, Nord-Kivu, Süd-Kivu, 

Maniema und Katanga) sowie für den Gesamtstaat. Ein Embargo hätte 

zur Folge die an diesem Sektor Beteiligen in die Illegalität (mit erhöhtem 

Betrugspotential) oder in die Kriminalität (Kontrolle des Sektors durch 

bewaffnete Banden) zu drängen. 

Die CTC-Zertifizierung sollte somit vor allem auf nationaler Ebene in der 

DR Kongo umgesetzt werden, um dann den anderen Staaten der CIRGL 

im Rahmen der regionalen Zertifizierung als Modell angeboten zu wer-

den. 

Das mit der Zertifizierung der Logistikkette (CTC) verfolgte Ziel ist es, 

den Kunden zu garantieren, dass die unter der Marke CTC verkauften 

Produkte aus Quellen stammen, deren Ursprung und Legalität im Ein-

klang mit den Grundsätzen und Kriterien, wie sie im vorliegenden Be-

zugsdokument festgelegt wurden, geprüft sind. 

Die Zertifizierung und die Anwendung der CTC-Anforderungen ermögli-

chen es den Unternehmen des Bergbaus und ihren Kunden (z.B. der 

Elektronikindustrie), nachzuweisen, dass sie die grundlegenden ethi-

schen Prinzipien befolgen, was immer mehr von einer breiten Öffentlich-

keit und den internationalen Organisationen verlangt wird.  

Die Zukunftsvision der CTC-Zertifizierung ist nach dem Vorbild des Kim-

berley-Prozesses die Schaffung eines sauberen und verantwortungsbe-
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wussten Wirtschaftszweiges, der zur Entwicklung der lokalen Gemein-

schaften und zur Entwicklung der DR Kongo beizutragen in der Lage ist.  

Es geht darum, für die Schaffung einer offiziellen, organisierten und pro-

fitbringenden Wirtschaftstätigkeit zu sorgen, die sich auf moderne Tech-

nologien stützt, und die unter sozialen und ökologischen Aspekten ve-

rantwortungsbewusst handelt. Eine derartige Tätigkeit entwickelt sich 

zunehmend unter Rahmenbedingungen einer guten Regierungsführung, 

der Legalität und der Beteiligung aller betroffenen Parteien. Sie verstärkt 

ihren Beitrag zur Entwicklung der lokalen Bevölkerung, zur Schaffung 

akzeptabler Arbeitsplätze, im Kampf gegen die Armut und für den sozia-

len Frieden, gefördert durch eine wachsende Nachfrage, die dadurch 

aufrecht erhalten werden kann, dass die Endverbraucher der Mineralien 

aus dem Osten der DR Kongo (z.B. Elektronikindustrie, Gießereien und 

Maschinenbau) Klarheit erhalten.  
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1. Einführung 

Der CTC-Standard für die Zertifizierung von Erzen besteht aus einer 

Reihe von Übereinkommen und von Normen, die vom Ministerium für 

Bergbau der DR Kongo und mit Unterstützung der BGR - Abteilung für 

Technische Zusammenarbeit - entwickelt wurden.  

Dieses Dokument ist aus den Grundsätzen und Kriterien des CTC her-

vorgegangen und wurde an die bergbaulichen Verhältnisse der DR Kon-

go angepasst, insbesondere durch das Studium und die Berücksichti-

gung der folgenden Gesetzestexte und Vorschriften: 

- Das Bergbaugesetzbuch (Code Minier - Gesetz Nr. 007/2002 vom 
11. Juli 2002), 

- Das Arbeitsgesetzbuch (Code du Travail - Gesetz Nr. 015/2002 
vom 16. Oktober 2002), 

- Die Bergbauverordnung (Règlement Minier – Décret - Verordnung 
Nr. 038/2003 vom 26. März 2003). 

 

Es konnten natürlich nicht alle Informationen, Empfehlungen und Anfor-

derungen der verschiedensten Dokumente in diesem Bezugsdokument 

Berücksichtigung finden. Hingegen sind alle Anforderungen des Berg-

baugesetzbuches, des Arbeitsgesetzbuches und der Bergbauverordnung 

berücksichtigt. 

Das vorliegende Dokument stellt ein Pflichtenheft dar, das von den Un-

ternehmen des Wirtschaftszweiges für Zinnmineralien (handarbeitsge-

prägter Abbau, Handel und alle Formen von Verarbeitung/Vertrieb) zu 

beachten ist, die eine Zertifizierung der  CTC-Kontrollkette erhalten und 
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so ihre Beschaffungsquelle aufwerten möchten. 

Das vorliegende Handbuch ist ein normatives, öffentliches Dokument, 

welches die Anforderungen bestimmt, die ein handarbeitsgeprägter Be-

trieb (ein Schacht, Handelsbetrieb oder ein Unternehmen der Behand-

lung und/oder Verarbeitung), eine kleine Mine oder ein industrieller Be-

trieb einzuhalten hat, um die Zertifizierung gemäss dem CTC-

Zertifizierungsprogramm erhalten zu können.   

Diese Anforderungen wurden von einer Expertengruppe für Zertifizierung 

des Ministeriums für Bergbau, unter der Koordinierung der BGR aktuali-

siert und auf die Verhältnisse des Bergbaus in der DR Kongo angepasst.  

Dieser Standard berücksichtigt die Anforderungen der IAO-Standards für 

die Organisationen von kleinen Herstellern sowie die Leitsätze der 

OECD, mit dem Ziel, die Situation der von Handarbeit geprägten und der 

kleinen Bergbaubetriebe (Exploitation Minière Artisanale et à Petite 

Echelle) (, (EMAPE) zu regeln. 

Er berücksichtigt zudem die Anforderungen des Fair Trade mit Stan-

dards für die soziale, wirtschaftliche und umweltfreundliche Entwicklung.  

Dieses Handbuch enthält außerdem Vorgaben für Händler und Unter-

nehmen für die Behandlung oder Verarbeitung von Kassiterit, Colombo-

Tantalit, Wolframit und Gold.  

Derzeit gibt es keine regionale Norm für die Zertifizierung von Bergbau-

unternehmen und für die Rückverfolgbarkeit der obengenannten Erze.   

Das Ministerium für den Bergbau hat mit Unterstützung der BGR, dieses 

Handbuch für die Zertifizierung in der DR Kongo entwickelt. Es handelt 

sich hierbei um ein normatives und öffentliches Dokument zur Zertifizie-
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rung unter Beachtung der internationalen Normen und Standards. 

Die öffentliche Konsultation hat in zwei Workshops stattgefunden, die in 

Kinshasa sowie in Bukavu abgehalten wurden, und an der Experten der 

verschiedenen Abteilungen des Ministeriums für Bergbau sowie die Be-

teiligten des Wirtschaftssektors teilnahmen. An diesen Workshops, die 

vom Ministerium für Bergbau und der BGR organisiert wurden, haben 

insgesamt fast 150 Personen teilgenommen, die aus Kinshasa und aus 

den fünf Provinzen im Osten der DR Kongo kamen, einschließlich aller 

betroffenen Parteien, im einzelnen:  

die handarbeitsgeprägten Betriebe (Schürfer), die Händler, die Bürger, 

die Handelskontore, die Unternehmen für die Behandlung oder die Ver-

arbeitung, die Banken, die industriellen Bergbauunternehmen, die natio-

nale Armee, die nationale Polizei, die MONUSCO, die Vertreter der Bot-

schaften und der jeweiligen Provinzregierungen der fünf betroffenen 

Provinzen (Nord-Kivu, Süd-Kivu, Maniema, Katanga und Ost-Provinz).  

Wie jedes normative Dokument kann das vorliegende Handbuch Weiter-

entwicklungen unterliegen, und wenn eine regionale Norm zur Zertifizie-

rung entwickelt und vom Rat der CIRGL anerkannt wird, so wird diese 

Norm jeder anderen auf nationaler Ebene verwendeten Vorschrift vorge-

hen. Die Inhaber eines CTC-Zertifikats werden dann 12 Monate zur Ver-

fügung haben, um sich an die regionale Norm anzupassen und nach 

dieser Norm bewertet und bestätigt zu werden. 

Dieses Handbuch wird in seiner aktuellen Form über einen Zeitraum von 

18 Monaten erprobt, zunächst in der DR Kongo, und wird dann als natio-

nales Zertifizierungsmodell in allen CIRGL-Mitgliedsstaaten angeboten 

werden. 
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Es besteht aus folgenden Bestandteilen: 

- die Anforderungen, wie sie in Form der Grundsätze und Kriterien 
der CTC sowie in Form der vom Bergbauministerium und der BGR 
festgelegten Indikatoren so bestimmt werden, dass sie sich zur 
Prüfung eignen.  Diese Liste berücksichtigt die Einhaltung der loka-
len, nationalen und regionalen Bestimmungen für den Bergbaube-
trieb, 
 

- die Bewertungsmethoden hinsichtlich der Erfüllung der Anforde-
rungen des Handbuchs, vom Schacht bis zur Ausfuhr, 
 

- die Liste der Gesetzestexte und Vorschriften, die auf den Bergbau 
in der DR Kongo Anwendung finden. 

 

Das vorliegende Bezugsdokument ist öffentlich verfügbar und dient da-

zu, der Einhaltung der nationalen, regionalen und internationalen Vor-

schriften zu dienen. 

 

2. Gesetzliche Grundlage, Normen und Referenzdokumente 

2.1. Gesetzliche Grundlage  

• Bergbaugesetz (Code Minier - Gesetz Nr. 007/2002 vom 11. Juli 

2002), 

• Ministerieller Erlass Nr. 2305 vom 5. Februar 2007 zum Verfahren 

für die Bewertung, die Begutachtung und die Zertifizierung von mi-

neralischen Stoffen, 

• Richtlinien zu Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit, Bergbau-

betrieb, IFC (International Finance Corporation der Weltbank), 
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• Aide-Mémoire 2.2, Modul vom 11. April 2008, von der Bundesre-

publik Deutschland unterstütztes Projekt zur Förderung der Trans-

parenz und der Kontrolle im Bereich der Ressourcen, die aus dem 

Bergbau der DR Kongo stammen,  

• Bilaterale Verhandlungen zwischen der DR Kongo und Deutsch-

land im Dezember 2008, gefolgt von der Unterzeichnung einer ver-

traglichen Erklärung, 

• Protokoll, Punkt 5.1.2.2 - Neue Verpflichtung: Technische Zusam-

menarbeit, "Unterstützung bei der Kontrolle des Bergbaus - Ein-

richtung eines Zertifizierungssystems für mineralische Stoffe mit 

Ausnahme von Diamanten". 

 

 

2.2. Normen und Referenzdokumente 

• EHS-Richtlinie, Richtlinien zu Umweltschutz, Gesundheit und Si-

cherheit, Bergbaubetrieb, IFC (Weltbank), 

• OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2000), 

• OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak 

Governance Zones (2006), 

• Standard of the 8th annual conference of the World Bank’s initiative 

Communities and Small-Scale Mining in Brasilia, Brazil, October 

2008, 

• KPCS (weltweit): Protokoll der Importe und Exporte von Rohdia-
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manten, 

• MCEP (Australien), ökologische, soziale und wirtschaftliche Wir-

kungen eines Bergbaubetriebs, 

• ICMC (Südafrika): Gesetz zum Umgang mit Zyaniden in den 

Goldminen, 

• ISO 9000, ISO 14000 und ISO CSR: Definition der sozialen Ver-

antwortung einer Gesellschaft, Umweltschutz, Gesundheit und Si-

cherheit,  

• Initiativen MMSD und WWF - Placer Dome Asia: Definition der Rol-

le des Bergbausektors für eine effiziente Entwicklung. Das Zertifi-

zierungsaudit hat durch eine unabhängige Partei zu erfolgen (third 

party), 

• ITRI Tin Supply Chain Initiative iTSCi 

 

2.3. Liste der Anforderungen von Gesetz und Verwaltung, die 
auf den Bergbaubetrieb in der DR Kongo Anwendung finden 

- Bergbaugesetzbuch 

- Arbeitsgesetzbuch 

- Bergbauverordnung, etc. 

 

3. Anwendungsbereich 
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Dieses Handbuch findet auf den handarbeitsgeprägten und den industri-

ellen Bergbaubetrieb in der DR Kongo Anwendung: 

• auf die Schächte der handarbeitsgeprägten Betriebe, 

• auf die industriellen Abbaubetriebe, 

• auf die Handelszentren, 

• auf die Unternehmen der Behandlung und Verarbeitung und auf 

die gesamte Logistikkette (Transportkette). 

 

4. Definitionen 

 -Normatives Dokument (Leitfaden ISO/CEI 2) : Ein Dokument, das 

Regeln, Leitlinien oder Merkmale für Aktivitäten und ihre Ergebnisse 

enthält. 

- Bewertung der Konformität (ISO- / CEI 2-Leitfaden) : Alle Aktivitäten 

zur direkten oder indirekten Bestimmung, ob anwendbare Anforderun-

gen erfüllt sind. 

- Anforderung (ISO- / CEI 2-Leitfaden) : Ausdruck, der im Inhalt eines 

normativen Dokuments erscheint und zu erfüllende Kriterien formuliert. 

- Bezugsdokument : Referenzdokument, welches alle Kriterien, Regeln, 

Merkmale und Leitlinien zusammenfasst, denen ein Produkt, ein Pro-

zess, eine Dienstleistung oder ein Unternehmen entsprechen muss. 
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5. Der CTC-Standard 

Die Einrichtung eines Zertifizierungssystems wird die Schaffung von Zo-
nen ermöglichen, in denen die oben genannten Erze unter Beachtung 
der nationalen Gesetze, der Richtlinien und der internationalen Stan-
dards produziert und vertrieben werden. Die Zertifizierung wird dazu bei-
tragen, den informellen Sektor in einen geregelten Sektor zu verwandeln. 
Diese Formalisierung ist ein notwendiger Zwischenschritt, um Transpa-
renz in der Logistikkette zu garantieren, einschließlich Produktion, 
Transport und Vertrieb. Diese Transparenz wird es ermöglichen, die mit 
dem Bergbausektor verbundenen Konflikte zu reduzieren. 

Die Zertifizierung eröffnet den internationalen Investoren den Weg, um 
sich mit Erzen aus Zentralafrika zu versorgen, ohne Gefahr zu laufen, 
mit ungesetzlichem Handel und bewaffneten Konflikten in der Region in 
Verbindung gebracht zu werden, was ihrem Markenimage schaden 
könnte. Die Versorgung aus zertifizierten Quellen wird zu einem Anstieg 
der Investitionen mit der Aussicht auf einen effizienten Abbau von Bo-
denschätzen führen.  

Die Rückverfolgbarkeit der gehandelten Erze wird die betroffenen Han-
delsgesellschaften und Erz verarbeitenden Gewerbe dazu bringen eine 
verantwortungsvolle Sorgfalt bei der Auswahl ihrer Versorgungsquellen 
walten zu lassen.  

Dieser Mechanismus wird es ermöglichen, den zertifizierten Produkten 
auf internationalem Niveau einen Wettbewerbsvorteil zu sichern und wird 
einen Rückgang der Verträge zur Versorgung aus nicht zertifizierten 
Quellen zur Folge haben. Der Vertrieb von zertifizierten Produkten aus 
legaler Produktion und transparentem Handel sollte letztendlich zu einer 
Ausweitung der legalen Produktion führen. 

Eine verbesserte Kontrolle der Produktion und der Entrichten von Steu-
ern durch die Unternehmen, die der zertifizierten Kette angehören, wird 
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es ermöglichen, die Korruption zurück zu drängen und die Exporte zu 
steigern. Die Umsetzung des CTC-Zertifizierungssystems in der DR 
Kongo wird automatisch eine Erhöhung der Staatseinnahmen bewirken.   
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Abb. 5.1  CTC-Zertifizierungssystem für den industriellen Sektor 
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Abb. 5.2  CTC-Zertifizierungssystem für den handarbeitsgeprägten 

Sektor 

 

 

6.  Vorteile des CTC-Zertifizierungssystems 

Für internationale Investoren gestattet die Option der Zertifizierung die 
Produktion oder den Einkauf von Erzen in Zentralafrika, ohne dass hier-
durch ihr Ruf Schaden nimmt. Dies wird einen Anstieg der Investitionen 
in der Region bewirken. Gleichzeitig veranlasst die verbesserte Rückver-
folgbarkeit die Gesellschaft und die Konsumenten dazu, verantwortungs-
volle Sorgfalt bei der Auswahl ihrer Lieferanten walten zu lassen. Diese 
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Mechanismen führen zu einem Rückgang des Anteils an nicht-
zertifizierten Produkten, während der Marktanteil der zertifizierten Erze 
aus transparenter Herkunft steigen wird. 

Die Verbesserung der Kontrollen bei der Produktion und die Steuerzah-
lungen durch die Unternehmen, die der zertifizierten Kette angehören, 
werden es ermöglichen, betrügerische Praktiken zu bekämpfen und den 
Anteil der Produktion, die legal exportiert wird, zu steigern.  Somit dürfte 
die Einrichtung der CTC-Zertifizierung in der DR Kongo zu einer Steige-
rung der Staatseinkünfte aus dem Bergbau führen. Der Zugriff illegaler 
Gruppen und ihrer Verbündeten auf die Einkünften aus dem Bergbau 
sollte dann auf lange Sicht verschwinden. Dies wird zu einer Verringe-
rung der Konflikte führen, die auf eine Destabilisierung der legitimen Re-
gierungen abzielen, und zu einer Befriedung der Region der großen 
Seen.  

Die Zertifizierung wird beitragen zu: 
− Verbesserung der Rückverfolgbarkeit und der Transparenz, 
− Verbesserung der Standards, 
− Einführung von Regeln in den informellen Sektor, 
− Verbesserung der Kompetenzen, 
− Wachstum des Wirtschaftssektors, 
− Verbesserung der Staatseinnahmen, 
− optimalen Verwendung der Ressourcen des Bergbaus für eine 

nachhaltige Entwicklung, 
− Vorbeugung von Konflikten. 
 

Die Zertifizierung ist eine Verpflichtung, die nicht notwendig wäre, 
wenn die Gesetze und Vorschriften für den Bergbau sowie die inter-
nationalen Normen und Standards für die Transparenz respektiert 
würden. Mit Blick auf die Schwäche der nationalen Institutionen in den 
Staaten, in denen Konflikte stattgefunden haben, und aufgrund der 
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Probleme bei der Umsetzung der Maßnahmen zur Gewährleistung 
von Transparenz in diesen Staaten erweist sich die Zertifizierung je-
doch als der beste Ansatz, um die im Bergbau festgestellten Störun-
gen beheben zu können. 

Das CTC-Handbuch wurde den tatsächlichen Gegebenheiten des 
Bergbaus in der DR Kongo in Übereinstimmung mit dem Bergbauge-
setzbuch und der Bergbauverordnung angepasst. 

Es berücksichtigt die Anforderungen der internationalen Normen und 
Standards für den handarbeitsgeprägten und für den industriellen 
Bergbau. 

 

7.  Grundsätze und Standards 

7.1 Grundsätze 

1. Die Herkunft, die Art, das Gewicht und das Volumen des produzier-
ten und gehandelten Erzes sowie alle Steuern, Kosten, Gebühren 
und sonstige Abgaben, die gesetzlich vorgesehen und bezahlt 
werden, sind transparent. Das Zertifizierungssystem berücksichtigt 
gleichzeitig die Weiterverfolgung und die Rückverfolgbarkeit der 
Erze über die gesamte Versorgungskette (Produktion, Behandlung 
/ Verarbeitung, Vertrieb und Handel) sowie eine geeignete Kontrol-
le der Belegdokumente und die Kontrolle der betreffenden Qualität. 

2. Das geprüfte Unternehmen beschäftigt keine Kinder und verpflich-
tet sich zu einem Prozess permanenter Verbesserung der Arbeits-, 
Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen für die Arbeiter. Außer-
dem garantiert es eine angemessene Vergütung im Betrieb. Das 
Mindestalter für die Beschäftigung in Bergwerken in der DR Kongo 
ist auf 15 Jahre für leichte Arbeiten festgesetzt. (vgl. Art. 6 Arbeits-
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gesetzbuch) 

3. Das Unternehmen achtet hinsichtlich der Rechte der Arbeiter auf 
die Sicherheit in der Mine und die Verhütung der wesentlichen Ri-
siken und Gefahren  

 
4. Das Unternehmen organisiert mit den hauptsächlich betroffenen 

Gemeinschaften Konsultationen im Hinblick auf die soziale, wirt-
schaftliche und institutionelle Entwicklung, und wird dabei auch die 
kritischen Aspekte zu diesem Thema berücksichtigen. 

5. Das Unternehmen verpflichtet sich zu einem ständigen Prozess 
der Verbesserung ihrer Leistungen im Umweltschutz und beachtet 
alle anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, die Wasser, Luft, 
Boden, Energie, Fauna und Flora betreffen.  Die CTC-Zertifizierung 
fördert aktiv die ökologisch besten präventiven und wiederherstel-
lenden Praktiken sowie die Anwendung von geeigneten und effizi-
enten Produktionsmethoden.  
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Prinzip Anforderungen 
1. Die Herkunft, die Art, 

das Gewicht und das 
Volumen des produ-
zierten und gehan-
delten Erzes sowie 
alle Steuern, Kosten, 
Gebühren und sons-
tige Abgaben, die 
gesetzlich vorgese-
hen und bezahlt 
werden, sind trans-
parent. 

1.1 Die Rückverfolgbarkeit der Erze (Her-
kunft, Art, Gewicht und Volumen der Pro-
duktion) über die gesamte Versorgungs-
kette wird vom Schacht bis zum Export 
garantiert. 

1.2 Das Unternehmen bezahlt alle Steuern, 
Kosten, Gebühren oder sonstige Abga-
ben, die gesetzlich vorgesehen und an-
wendbar sind. 

1.3 Die Belege, welche die Zahlung der 
Steuern, Kosten, Gebühren und sonsti-
gen Abgaben bescheinigen, werden ent-
sprechend den internationalen Standards 
veröffentlicht (z.B. bei der EITI) 

1.4 Das Unternehmen bekämpft aktiv alle 
Formen von Korruption und betrügeri-
schen Praktiken. 
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Prinzip Anforderungen 
2. Das auditierte Unter-

nehmen beschäftigt 
keine Kinder und 
verpflichtet sich zu 
einem Prozess per-
manenter Verbesse-
rung der Arbeits-, 
Gesundheits- und 
Sicherheitsbedin-
gungen für die Arbei-
ter. Außerdem ga-
rantiert es eine an-
gemessene Vergü-
tung im Betrieb.  

2.1 Das auditierte Unternehmen verfolgt ei-
ne Politik einer angemessenen durch-
schnittlichen oder überdurchschnittlichen 
Vergütung, im Vergleich zu Unterneh-
men oder gleichgestellten Organismen 
in der DR Kongo. 

2.2 Das Unternehmen beachtet das Verbot 
der Kinderarbeit. Das Mindestalter für 
die Beschäftigung in Bergwerken in der 
DR Kongo ist auf 15 Jahre für leichte 
Arbeiten festgesetzt. (Art. 6 Arbeitsge-
setzbuch). 

2.3 Das Unternehmen gewährleistet und un-
terstützt das Recht der Arbeiter, sich zu 
organisieren und mit ihren Arbeitgebern 
zu verhandeln und sorgt bei allen Ar-
beitsbereichen für gesunde Arbeitsbe-
dingungen. 

2.4 Am Arbeitsplatz sind geeignete Ausrüs-
tungen für Sicherheit und Produktion 
verfügbar, und die Ausrüstungen kom-
men zum Einsatz. 

2.5 Das Unternehmen sorgt dafür, dass alle 
ihre Arbeiter und Lieferanten Zugang zu 
Informationen im Hinblick auf Gesund-
heit und Sicherheit in der Mine sowie die 
wesentlichen Risiken und Gefahren er-
halten. Das Unternehmen führt eine 
Grundausbildung zur Prävention der Ri-
siken und Gefahren in der Mine durch. 
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Prinzip Anforderungen 
3. Das Unternehmen 

wird darauf achten, 
dass für die Sicher-
heit in der Mine und 
für die Prävention 
der wesentlichen Ri-
siken und Gefahren 
unter Beachtung der 
Rechte der Arbeiter 
gesorgt wird. 

 

3.1 Das Unternehmen verfügt über das ge-
botene qualifizierte Sicherheitspersonal 
in ausreichender Anzahl. 

3.2 Das Unternehmen nimmt eine Bewer-
tung der Risiken vor, die mit den ver-
schiedenen Arbeitsplätzen verbunden 
sind. 
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Prinzip Anforderungen 
4. Das Unternehmen 

organisiert mit den 
wesentlichen betrof-
fenen Gemeinschaf-
ten Beratungen hin-
sichtlich derer sozia-
ler, wirtschaftlicher 
und institutioneller 
Entwicklung, und be-
rücksichtigt auch die 
kritischen Aspekte zu 
diesem Thema. 

4.1 Das Unternehmen organisiert mit den 
wesentlichen betroffenen Gemeinschaf-
ten und den lokalen Behörden regelmä-
ßige Beratungen zu Bergbau-Themen. 

4.2 Das Unternehmen arbeitet mit den loka-
len Unternehmen, insbesondere im Hin-
blick auf die Beschaffung von Material 
und Produkten des täglichen Bedarfs, 
zusammen. 

4.3 Das Unternehmen legt einen umfassen-
den Entwicklungsplan zur Verbesserung 
der sozialen Leistungen, der Sicherheit 
und der Infrastrukturen fest und setzt ihn 
um. 

4.4 Das Unternehmen verfügt über Urkun-
den, aus denen sich das rechtmäßige 
Eigentum und das Nutzungsrecht am 
Boden ergeben und, die auf Konsultati-
onen mit den wesentlichen betroffenen 
Gemeinschaften und den lokalen Be-
hörden basieren. 

4.5 Das Unternehmen versteht und ver-
pflichtet sich zu einer Strategie zur Ver-
besserung der Bedingungen für die 
Frauen in den Minen und gewährleistet 
ihre Grundrechte. 
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Prinzip Anforderungen 
5. Das Unternehmen 

verpflichtet sich zu 
einem ständigen 
Prozess der Verbes-
serung ihrer Leistun-
gen im Umweltschutz 
und beachtet alle 
anwendbaren ge-
setzlichen Anforde-
rungen zu Wasser, 
Luft, Boden, Energie, 
Fauna und Flora. 

5.1 Das Unternehmen führt eine Umweltver-
träglichkeitsstudie durch. Die Bewertung 
der Auswirkungen auf die Umwelt ist er-
forderlich, um eine Politik zum Umwelt-
schutz und ein Umweltmanagementsys-
tem festzulegen. 

5.2 Das Unternehmen verfügt vor Ort über 
ein System zur Behandlung und zur 
Kontrolle chemischer, toxischer und ge-
fährlicher Stoffe, um so die Umweltrisi-
ken zu begrenzen. 

5.3 Das Unternehmen verfügt über Mittel zur 
Sanierung des Geländes nach der 
Schließung, entsprechend den Vor-
schriften des Bergbaugesetzbuches und 
der Bergbauverordnung. 

 

7.2. Normerfüllungsgrad (Checkliste für Zertifizierungen) 

Das CTC-Zertifizierungssystem besteht aus fünf Normerfüllungsgraden 
in absteigender Reihenfolge: 

4 = Anforderungen völlig erfüllt (80 – 100%) 

3 = Normerfüllung mit einer leichten Abweichung (60 – 80%) 

2 = Normerfüllung mit  beträchtlicher, schwerwiegender Abweichung (40 
– 60%) 

1 = mehrere Abweichungen, Nichterfüllung der Norm (10 – 40%) 

0 = Nichterfüllung der Norm (0 – 10 %) 
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7.2.1 Normerfüllungsgrad im Hinblick auf Prinzip 1 - Transpa-
renz und Rückverfolgbarkeit 

Herkunft, Gewicht und Volumen der produzierten und gehandelten Erze 
sowie alle Steuern, Kosten, Gebühren und sonstige Abgaben, die ge-
setzlich vorgesehen und bezahlt werden, sind transparent. 
 
Anforderung 1.1: Rückverfolgbarkeit der Erze (Herkunft, Gewicht und 
Volumen der Produktion) über die gesamte Versorgungskette wird vom 
Schacht bis zum Export gewährleistet. 

Normerfüllungsgrad 

4 = Das Unternehmen und der Aufkäufer melden die Gesamtmenge, die 
Art und die Herkunft der Erzladungen in klarer, korrekter Weise mit 
Belegen zum Minenbetrieb, zum Export- und zum Importbetrieb, und 
akzeptieren Audits durch unabhängige Dritte (third party audits) mit 
jederzeit möglicher Probenentnahme für die Fingerprinting-
Prüfmethode. 

3 = Das Unternehmen meldet die Gesamtmenge, die Art und die Her-
kunft der Erzladungen in klarer, korrekter Weise mit Belegen zum Mi-
nenbetrieb, zum Export- und zum Importbetrieb, und akzeptiert Audits 
durch unabhängige Dritte mit jederzeit möglicher Probenentnahme für 
die Fingerprinting-Prüfmethode. 

2 = Die Angaben des Produzenten und des Aufkäufers zu Volumen, Ge-
wicht, Art und Herkunft der Erzladungen sind nicht klar. Hingegen ak-
zeptieren der Produzent und der Aufkäufer eine Überprüfung mit un-
abhängigen Audits durch Dritte mit jederzeit möglicher Probenent-
nahme für die Fingerprinting-Prüfmethode. 

1 = Die Angaben des Produzenten und des Aufkäufers zu Volumen, Ge-
wicht, Art und Herkunft der Erzladungen sind nicht klar und nicht 
nachprüfbar. Der Produzent und der Einkäufer akzeptieren keine 
Überprüfung mit unabhängigen Audits durch Dritte mit jederzeit mög-
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licher Probenentnahme für die Fingerprinting-Prüfmethode. 

0 = Der Produzent und der Aufkäufer verfügen über kein Aufzeichnungs-
system zur Identifizierung, Ordnung und Abspeicherung der Auf-
zeichnungen bezüglich der Rückverfolgbarkeit und der weiteren Ver-
folgung der gehandelten Erze. 

 

Anforderung 1.2: Das Unternehmen bezahlt alle Steuern, Kosten, Ge-
bühren oder sonstige Abgaben, die gesetzlich vorgesehen und anwend-
bar sind. 

Normerfüllungsgrad  

4 = Alle gesetzlich vorgesehenen Steuern, Kosten, Gebühren und sons-
tige einschlägige Abgaben sind bezahlt. 

3 = Das Unternehmen bezahlt den größten Teil der gesetzlich vorgese-
henen Steuern, Kosten, Gebühren und Abgaben.  

2 = Das Unternehmen bezahlt gelegentlich geschuldete Steuern und Ab-
gaben.  

1 = Das auditierte Unternehmen versucht, die gesetzlich vorgesehenen 
steuerlichen und vergleichbaren Pflichten zu umgehen.  

0 = Das Unternehmen erfüllt seine vorgeschriebenen steuerlichen und 
gleichgestellten Verpflichtungen nicht und verletzt regelmäßig die 
Steuergesetze. 

 

Anforderung 1.3: Die Belege, die die Zahlung der Steuern, Kosten, Ge-
bühren und sonstigen Abgaben belegen, werden entsprechend den in-
ternationalen Standards veröffentlicht (z.B. bei der EITI) 



HANDBUCH FÜR DIE ZERTIFIZIERUNG DER ERZE AUS DEM ZINNABBAU IN DER DR KONGO                                     

 

 Übersetzung: Seelhorst & Partner, Hannover 
26

Normerfüllungsgrad 

4 = Entsprechend den internationalen Standards veröffentlicht das 
auditierte Unternehmen alle Zahlungen, die an den Fiskus und die staat-
lichen Behörden entrichtet wurden.  

3 = Entsprechend den internationalen Standards veröffentlicht das 
auditierte Unternehmen den größten Teil der Zahlungen, die dem 
Fiskus und den staatlichen Behörden geschuldet wurden. 

2 = Das auditierte Unternehmen veröffentlicht alle Zahlungen, die an den 
Fiskus und die staatlichen Behörden entrichtet wurden, aber nicht in 
Übereinstimmung mit den internationalen Standards. 

 1 = Das auditierte Unternehmen veröffentlicht nicht die Zahlungen, die 
an den Fiskus und die staatlichen Behörden entrichtet wurden, aber 
es gestattet unabhängigen Auditoren die Einsichtnahme. 

0 = Das auditierte Unternehmen veröffentlicht weder die Zahlungen, die 
an den Fiskus entrichtet wurden noch gestattet es die Überprüfung 
durch unabhängige Auditoren. 

 

Anforderung 1.4: Das Unternehmen bekämpft aktiv alle Formen von Kor-
ruption und betrügerischen Praktiken. 

Normerfüllungsgrad 

4 = Entsprechend den internationalen Standards besteht eine schriftliche 
Verpflichtungserklärung, die den Angestellten, der Geschäftslei-
tung und den Lieferanten Korruption und betrügerische Praktiken 
verbietet. 

3 = Es besteht eine schriftliche Verpflichtungserklärung, die den Ange-
stellten und der Geschäftsleitung Korruption und unerlaubte Zah-
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lungen verbietet. 

2 = Es besteht eine Verpflichtungserklärung, die den Angestellten Kor-
ruption und unerlaubte Zahlungen verbietet.   

1 = Das Unternehmen bekämpft aktiv die Korruption, sieht jedoch die 
Notwendigkeit bestimmter unerlaubter Zahlungen, wobei die Ent-
scheidung den Verantwortlichen des Betriebes vor Ort überlassen 
bleibt. 

0 = Das Unternehmen geht davon aus, dass die Korruption zum Ge-
schäft gehört. 

 

7.2.2. Normerfüllungsgrad im Hinblick auf Prinzip (2) der an-
gemessenen Arbeitsbedingungen 

 

Das auditierte Unternehmen beschäftigt keine Kinder und verpflichtet 
sich zu einem Prozess permanenter Verbesserung der Arbeits-, 
Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen für die Arbeiter. Außerdem 
garantiert es eine angemessene Vergütung im Betrieb.  

Anforderung 2.1: Das auditierte Unternehmen verfolgt eine Politik zu-
gunsten einer angemessenen durchschnittlichen oder überdurchschnittli-
chen Vergütung, wie sie von Unternehmen oder gleichgestellten Betrie-
ben in der DR Kongo gezahlt wird. 

Normerfüllungsgrad 

4 = Die Vergütung (Lohn oder Einkommen) der Angestellten ist über-
durchschnittlich im Vergleich zu ähnlichen Betrieben und Unter-
nehmen in der DR Kongo. 

3 = Die Vergütung (Lohn oder Einkommen) der Angestellten ist gleich-
wertig oder ähnlich im Vergleich zur Durchschnittsvergütung in ähnli-
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chen Betrieben und Unternehmen in der DR Kongo. 

2 = Die Vergütung (Lohn oder Einkommen) der Angestellten liegt leicht 
unter dem Durchschnitt im Vergleich zu ähnlichen Betrieben und 
Unternehmen in der DR Kongo. 

1 = Die Vergütung (Lohn oder Einkommen) der Angestellten liegt zu weit 
unter dem Durchschnitt im Vergleich zu ähnlichen Betrieben und 
Unternehmen in der DR Kongo. 

0 = Die Zahlungen an die Arbeiter sind unregelmäßig und unangemes-
sen. 

 

Anforderung 2.2: Das Unternehmen beachtet das Verbot der Kinderar-
beit. Das Mindestalter für die Beschäftigung in Bergwerken in der DR 
Kongo beträgt 15 Jahre für leichte Arbeiten. 

Normerfüllungsgrad 

4 = Dokumente und Aufzeichnungen bezüglich des Personals beweisen, 
dass kein Kind unter 15 Jahren im Betrieb beschäftigt wird. 

3 = Das Unternehmen meldet, allerdings ohne Unterlagen, dass keine 
Kinder unter 15 Jahren im Betrieb beschäftigt werden. 

2 = Das Unternehmen erkennt an, dass trotz seiner Anstrengungen eine 
geringe Anzahl von Kindern unter 15 Jahren im Betrieb arbeitet. 

1 = Es gibt Beweise dafür, dass einige Kinder unter 15 Jahren im Be-
trieb arbeiten. 

0 = Eine große Anzahl von Kindern unter 15 Jahren arbeitet im Betrieb. 

Das Unternehmen Organisation gewährleistet und unterstützt das Recht 
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der Arbeiter, sich zu organisieren und mit ihren Arbeitgebern zu verhan-
deln und sorgt bei allen Unternehmungen für das gesundheitliche Wohl 
bei der Arbeit. 

Normerfüllungsgrad 

4 = Das Unternehmen akzeptiert und unterstützt die Bemühungen der 
Arbeiter für eine genossenschaftliche Organisation und Tarifverträge. 

3 = Das Unternehmen akzeptiert zwar, aber unterstützt nicht die Bemü-
hungen der Arbeiter um eine genossenschaftliche Organisation und 
Tarifverträge. 

2 = Das Unternehmen nimmt nicht an Diskussionen über eine Organisa-
tion der Arbeiter teil und nimmt zum Recht der Arbeiter sich zu orga-
nisieren keine Stellung. 

1 = Das Unternehmen engt die Bemühungen der Arbeiter um eine ge-
nossenschaftliche Organisation und Tarifverträge ein. 

0 = Das Unternehmen bekämpft aktiv die Bemühungen der Arbeiter um 
eine genossenschaftliche Organisation und Tarifverträge. 

 
 
Anforderung 2.4: Am Arbeitsplatz sind geeignete Ausrüstungen für Si-
cherheit und Produktion verfügbar, und die Ausrüstungen kommen zum 
Einsatz. 

Normerfüllungsgrad 

4 = Am Arbeitsplatz sind geeignete Ausrüstungen für Sicherheit und 
Produktion in ausreichender Menge verfügbar, und die Ausrüstungen 
kommen zum Einsatz. 

3 = Das Unternehmen verfügt über eine große Menge  geeigneter Aus-
rüstungsgegenstände für die Sicherheit und Produktion, und die Aus-
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rüstungen kommen am Arbeitsplatz zum Einsatz. 

2 = Das Unternehmen verfügt über eine geringe Menge geeigneter Aus-
rüstungsgegenstände für die Sicherheit und Produktion, und die Aus-
rüstungen kommen am Arbeitsort zum Einsatz. 

1 = Das Unternehmen verfügt nicht über geeignete Ausrüstungsgegen-
stände für die Sicherheit und Produktion, wendet sich aber nicht ge-
gen die Verwendung der Ausrüstungen am Arbeitsplatz. 

0 = Das Unternehmen verlangt von den in Handarbeit tätigen Bergleuten, 
sich selbst um ihre Ausrüstung für die Sicherheit und Produktion zu 
kümmern und stellt sich jeglichem Einschreiten der zuständigen Be-
hörden entgegen (SAESSCAM, Bergbaubehörden).  

 

Anforderung 2.5: Das Unternehmen sorgt dafür, dass alle seine Arbeiter 
und Lieferanten Zugang zu Informationen im Hinblick auf Gesundheit 
und Sicherheit im Bergwerk erhalten und über die wesentlichen Risiken 
und Gefahren informiert sind. Das Unternehmen führt eine Grundausbil-
dung zur Verhütung von Risiken und Gefahren im Bergwerk durch. 

Normerfüllungsgrad 

4 = Es gibt eine ausreichende Anzahl von qualifizierten Ausbildern, die 
regelmäßig Informationen und Grundausbildungen zu Gesundheit 
und Sicherheit im Bergwerk erteilen. 

3 = Es gibt keine spezielle Abteilung von Ausbildern, aber das Personal 
insgesamt organisiert Grundausbildungen zu Gesundheit und Sicher-
heit im Bergwerk (z.B. indem die Inhaber handwerklicher Betriebe 
Neuankömmlinge auf die Unfallrisiken im Betrieb aufmerksam ma-
chen). 
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2 = Das Personal hält gelegentlich Schulungen zu Gesundheit und Si-
cherheit im Bergwerk ab. 

1 = Gesundheit und Sicherheit im Bergwerk sind der Zuständigkeiten der 
Vorarbeiter zugeordnet,  und das Unternehmen unternimmt keinerlei 
Bemühungen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen. 

0 = Das Unternehmen interessiert sich nicht für die Organisation von 
Schulungen zum Thema Gesundheit und Sicherheit. 

 

  7.2.3 Normerfüllungsgrad im Hinblick auf Prinzip 3: Sicher-
heit 

Das Unternehmen achtet darauf, dass für die Sicherheit im Bergwerk 
und für die Verhütung der wesentlichen Risiken und Gefahren unter Be-
achtung der Rechte der Arbeiter gesorgt wird. 
 
Anforderung 3.1: Das Unternehmen verfügt über das gebotene qualifi-
zierte Sicherheitspersonal in ausreichender Anzahl. 

Normerfüllungsgrad 

4 = Die Organisation verfügt über eine ausreichende Anzahl qualifizierter 
Sicherheitskräfte, sei es aus dem privaten oder dem öffentlichen Be-
reich, die eine geeignete Ausbildung zum Schutz und zur Sicherung 
des Betriebs (Einrichtungen und Menschenleben) und der betroffenen 
Gemeinschaften erhalten haben. 

3 = Es gibt eine ausreichende Anzahl qualifizierter Sicherheitskräfte zur 
Verhütung von Diebstahl, die aber nicht mit dem Schutz und der Si-
cherung des Betriebs (Einrichtungen und Menschenleben) und der 
betroffenen Gemeinschaften befasst sind. 

2 = Es gibt eine ausreichende Anzahl von Sicherheitskräften zur Verhü-
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tung von Diebstahl, die aber nicht für den Schutz und die Sicherung 
des Betriebs (Einrichtungen und Menschenleben) und der betroffenen 
Gemeinschaften ausgebildet sind. 

1 = Die im Betrieb vorhandene Anzahl an Sicherheitskräften ist unzurei-
chend.  

0 = Die Sicherheitsdienste kommen in unregelmäßigen Abständen und 
sorgen in keiner Weise für den Schutz des Betriebs, und sie verletzen 
völlig ungestraft die Menschenrechte im Betrieb und in den betroffe-
nen Gemeinschaften. 

 

Anforderung 3.2: Das Unternehmen nimmt eine Bewertung der Risiken 
vor, die mit den verschiedenen Arbeitsplätzen verbunden sind. 

Normerfüllungsgrad 

4 = Eine Bewertung der Risiken, die mit den verschiedenen Arbeitsplät-
zen verbunden sind, wird regelmäßig von der für die Sicherheit zu-
ständigen Abteilung vorgenommen, um eine Sicherheitspolitik festzu-
legen und einen Schulungsplan zum Thema Sicherheit aufzustellen. 

3 = Eine formlose Bewertung der Risiken, die mit den verschiedenen Ar-
beitsplätzen verbunden sind, wird regelmäßig von der für die Sicher-
heit zuständigen Abteilung vorgenommen, um eine Sicherheitspolitik 
festzulegen und einen Schulungsplan für die Sicherheitskräfte aufzu-
stellen. 

2 = Eine Bewertung der Risiken, die mit den verschiedenen Arbeitsplät-
zen verbunden sind, wird zwar gelegentlich vorgenommen, wird aber 
nicht dazu verwendet, eine Sicherheitspolitik festzulegen und einen 
Schulungsplan für die Sicherheitskräfte aufzustellen. 
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1 = Die Bedeutung der Bewertung der Risiken, die mit den verschiede-
nen Arbeitsplätzen verbunden sind, wird zwar erkannt, aber Sicher-
heitsaudits werden nicht durchgeführt, und wenn sie durchgeführt 
werden, so werden die Ergebnisse nicht dazu verwendet, eine 
Sicherheitspolitik festzulegen und einen Schulungsplan für die 
Sicherheitskräfte aufzustellen. 

0 = Eine Risikobewertung wurde nicht durchgeführt. 

 

7.2.4 Normerfüllungsgrad im Hinblick auf Prinzip 4: Entwick-
lung der Gemeinschaften 

Das Unternehmen organisiert bei den wesentlichen betroffenen Gemein-
schaften Konsultationen im Hinblick auf die soziale, wirtschaftliche und 
institutionelle Entwicklung, und sie berücksichtigt auch die kritischen As-
pekte zu diesem Thema. 

Anforderung 4.1: Das Unternehmen organisiert bei den wesentlichen be-
troffenen Gemeinschaften und den lokalen Behörden regelmäßige Kon-
sultationen zu Themen in Bezug auf den Bergbau. 

Normerfüllungsgrad 

4 = Es gibt einen ständigen Konsultationsprozess mit den lokalen Vertre-
tern und Behörden, um Konflikte und Streitfälle und andere Anliegen 
der betroffenen Gemeinschaften zu lösen. (Die Vertreter werden von 
den Gemeinschaften bestimmt, damit sie deren Interessen vertreten.) 

3 = Konsultationen werden in unregelmäßigen Abständen mit den loka-
len Vertretern und Behörden organisiert, um Konflikte und Streitfälle 
und andere Anliegen der betroffenen Gemeinschaften zu lösen. (Die 
Vertreter werden von den betroffenen Gemeinschaften bestimmt, 
damit sie deren Interessen vertreten.) 

2 = Das Unternehmen organisiert eine oder mehrere Konsultationen mit 
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den lokalen Vertretern und Behörden, um Konflikte und Streitfälle und 
andere Anliegen der betroffenen Gemeinschaften zu lösen. (Die Ver-
treter wurden von den betroffenen Gemeinschaften bestimmt, damit 
sie deren Interessen vertreten.) 

1 = Die Kommunikation (Kontakte oder Austausche) zwischen dem 
auditierten Unternehmen und den Gemeinschaften beschränkt sich 
auf gelegentliche Begegnungen mit einem oder zwei Repräsentanten 
der betroffenen Gemeinschaften. 

0 = Die Kommunikation (Kontakte oder Austausche) mit der betroffenen 
Gemeinschaft ist minimal.  

 

Anforderung 4.2: Die Organisation arbeitet mit den lokalen Unterneh-
men, insbesondere im Hinblick auf die Beschaffung von Material und 
Produkten des täglichen Bedarfs zusammen. 

Normerfüllungsgrad 

4 = Die Organisation unterstützt die kleinen und mittleren lokalen Unter-
nehmen, die in der Lage sind, Produkte und Dienstleistungen zu lie-
fern, dies mit Blick auf die Schaffung von Einkommen für die von dem 
Bergbaubetrieb betroffene Bevölkerung. 

3 = Die Organisation kauft die lokal erhältlichen Produkte und verpflichtet 
sich zur Unterstützung der Entwicklung der kleinen und mittleren lo-
kalen Unternehmen, die zur Lieferung von Produkten und Dienstleis-
tungen in der Lage sind. 

2 = Das Unternehmen kauft nicht lokal ein, plant dies aber für die Zu-
kunft. 

1 = Die Organisation erkennt die Bedeutung der Schaffung einer lokalen 
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Wertschöpfungskette, unternimmt aber keinerlei Initiative in dieser 
Richtung. 

0 = Die Organisation widersetzt sich der Unterstützung der lokalen Han-
delsunternehmen. 

 

Anforderung 4.3: Das Unternehmen hat einen umfassenden Entwick-
lungsplan zur Verbesserung der sozialen Leistungen, der Sicherheit und 
der Infrastrukturen entwickelt und setzt diesen um. 

Normerfüllungsgrad 

4 = Die Organisation verfügt über eine Strategie und einen Plan zur Ent-
wicklung, einschließlich der Themen Sicherheit, Verbesserung und 
Aufbau von sozialer und physischer Infrastruktur für die betroffenen 
Gemeinschaften. 

3 = Die Entwicklungsstrategie des auditierten Unternehmens verbessert 
sich und baut soziale und verkörperte Infrastrukturen für die betroffe-
nen Gemeinschaften auf. 

2 = Die Entwicklungsstrategie des auditierten Unternehmens ist darauf 
beschränkt, soziale und verkörperte Infrastrukturen für die betroffe-
nen Gemeinschaften zu verbessern. 

1 = Das auditierte Unternehmen plant die Entwicklung einer Strategie 
und die Aufstellung eines Plans für umfassende Entwicklung. 

0 = Die Organisation hat wenig Interesse an der lokalen Entwicklung.      

 

 

Anforderung 4.4: Das Unternehmen verfügt über Urkunden, die die ge-
setzliche Eigentum und das Nutzungsrecht am Boden belegen, und auf 
Konsultationen mit den wesentlichen betroffenen Gemeinschaften und 
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den lokalen Behörden beruhen. 

Normerfüllungsgrad 

4 = Die Nutzung des Geländes in der Zone des Bergbaubetriebs wurde 
nach Konsultationen zwischen den Verantwortlichen des Betriebs und 
den lokalen und nationalen Behörden aufgenommen. Zur Lösung der 
Streitfälle bezüglich der bergrechtlichen Titel, Grundstücksrechte und 
Nutzungsrechte wurden geeignete Mechanismen angewandt. 

3 = Obgleich die Nutzung des Geländes, der Bäume, der Flüsse und der 
Wohnstätten im Bereich des Bergbaubetriebs ohne Konsultationen 
zwischen den Verantwortlichen des Betriebs und den lokalen und na-
tionalen Behörden aufgenommen wurde, gab es keine Streitfälle und 
Konflikte bezüglich der bergrechtlichen Titel, Grundstücksrechte und 
Nutzungsrechte. 

2 = Die Nutzung des Geländes im Bereich des Bergbaubetriebs wurde 
ohne Konsultationen zwischen den Verantwortlichen des Betriebs und 
den lokalen und nationalen Behörden aufgenommen. Streitfälle und 
Konflikte bezüglich der bergrechtlichen Titel, Grundstücksrechte und 
Nutzungsrechte dauern an.  

1 = Die Nutzung der Gelände im Bereich des Bergbaubetriebs wurde 
ohne Konsultationen zwischen den Verantwortlichen des Betriebs und 
den lokalen und nationalen Behörden aufgenommen. Die betroffenen 
Gemeinschaften haben gerichtliche Schritte zur Durchsetzung ihrer 
Ansprüche eingeleitet. 

0 = Die Nutzung der Gelände im Bereich des Bergbaubetriebs wurde 
aufgenommen, ohne auf die grundlegenden Anliegen Rücksicht zu 
nehmen oder auf die Folgen, die sich daraus ergeben können. Das 
Unternehmen ignoriert Klagen und Ansprüche der betroffenen Ge-
meinschaften. 
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Anforderung 4.5: Das Unternehmen begreift und betreibt eine Strategie 
zur Verbesserung der Bedingungen für Frauen in den Bergwerken und 
gewährleistet ihre Grundrechte. 

Normerfüllungsgrad 

4 = Auf der Basis von Studien über die Auswirkungen des Bergbaube-
triebs auf die Lebensbedingungen der Frauen in den Bergwerken hat 
das Unternehmen eine Strategie zur Verbesserung der Bedingungen 
für Frauen am Arbeitsplatz und innerhalb der betroffenen Gemein-
schaften entwickelt und umgesetzt. 

3 = Das Unternehmen hat Studien zu den Auswirkungen des Bergbaube-
triebs auf Frauen durchgeführt, verfügt jedoch noch nicht über eine 
Strategie zur Verbesserung ihrer Bedingungen am Arbeitsplatz und 
innerhalb der betroffenen Gemeinschaften. 

2 = Die Organisation verpflichtet sich, in naher Zukunft eine Studie zu 
den Bedingungen für Frauen in den Bergwerken  durchzuführen. 

1 = Es wurde keine Studie durchgeführt, das Unternehmen erklärt je-
doch, die Rechte der Frauen in der täglichen Politik und Verwaltung 
zu achten und zu gewährleisten. 

0 = Die Organisation kümmert sich nicht um Fragen zur Gleichstellung 
der Geschlechter. 

 

7.2.5 Normerfüllungsgrad im Hinblick auf Prinzip 5: Umwelt-
schutz 

Die Organisation verpflichtet sich zu einem ständigen Prozess der Ver-
besserung ihrer Leistungen im Umweltschutz und beachtet alle gesetzli-



HANDBUCH FÜR DIE ZERTIFIZIERUNG DER ERZE AUS DEM ZINNABBAU IN DER DR KONGO                                     

 

 Übersetzung: Seelhorst & Partner, Hannover 
38

chen Anforderungen hinsichtlich Wasser, Luft, Boden, Energie, Fauna 
und Flora, soweit anwendbar. 
 

Anforderung 5.1: Das Unternehmen führt eine Umweltverträglichkeits-
studie durch. Die Bewertung der Auswirkungen auf die Umwelt ist erfor-
derlich, um die Unternehmenspolitik zum Umweltschutz und ein Um-
weltmanagementsystem festzulegen. 

Normerfüllungsgrad  

4 = Das auditierte Unternehmen hat eine Umweltverträglichkeitsstudie 
durchgeführt und einen Umweltschutzplan sowie ein Umweltmana-
gementsystem entwickelt, einschließlich regelmäßiger Überprüfun-
gen des Systems, um eine fortlaufende Verbesserung der ökologi-
schen Effizienz zu gewährleisten. 

3 = Das Unternehmen hat eine Umweltverträglichkeitsstudie durchge-
führt, aber noch kein Umweltmanagement- und Umweltschutzsystem 
eingerichtet. 

2 = Die Organisation verpflichtet sich zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsstudie in naher Zukunft. 

1 = Das Unternehmen meldet zwar, dass es sich um den Schutz der 
Umwelt kümmert, aber ohne die Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsstudie in naher Zukunft einzuplanen, und das Unternehmen 
verfügt über keine Aufzeichnungen zum Umweltmanagement. 

0 = Das Unternehmen meint, dass eine Umweltverträglichkeitsstudie in 
seinem Fal nicht erforderlich sei.. 

 

Anforderung 5.2: Das Unternehmen verfügt vor Ort über ein System zur 
Behandlung und  zum Umgang mit chemischen, toxischen und gefährli-
chen Stoffen, der eine Begrenzung der Umweltrisiken ermöglicht. 
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Normerfüllungsgrad 

4 = Das auditierte Unternehmen setzt einen Plan zum Umgang mit toxi-
schen und gefährlichen Stoffen um.                           

3 = Ein Plan zum Umgang mit gefährlichen Stoffen wurde aufgestellt. Die 
gefährlichen Stoffe und die Abfälle des Bergbaubetriebs werden re-
cycelt oder auf optimale Weise verwendet. Der Betrieb verfügt über 
Rückhaltedämme. 

2 = Die gefährlichen Stoffe und Abfälle werden korrekt gelagert, es be-
steht jedoch kein formalisierter Plan für den Umgang mit ihnen. Der 
anfallende Abraum wird gelegentlich behandelt und gelagert. 

1 = Das Unternehmen sieht die Einrichtung eines Plans zum Umgang mit 
gefährlichen Stoffen und Abfällen vor. 

0 = Es ist kein Plan zum Umgang mit gefährlichen Stoffen, Abfällen und 
Abraum vorgesehen. 

 
 
Anforderung 5.3: Das Unternehmen verfügt über Mittel zur Sanierung 
des Geländes nach seiner Schließung, entsprechend den Vorschriften 
des Bergbaugesetzbuches und der Bergbauverordnung. 

Normerfüllungsgrad  

4 = Das Unternehmen macht Rückstellungen zur Deckung der Sanie-
rungskosten nach der Schließung (Schließungsplan nach dem Berg-
baugesetzbuch). Es überprüft regelmäßig den Plan zur Abmilderung 
der Risiken und zur ökologischen Sanierung sowie die hierfür verfüg-
baren Mittel (Rückstellungen). 

3 = Das Unternehmen legt Rückstellungen zur Deckung der Sanierungs-
kosten nach der Schließung an (Schließungsplan entsprechend dem 
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Bergbaugesetzbuch). 

 2 = Das Unternehmen legt Rückstellungen zur teilweisen Deckung der 
Sanierungskosten nach der Schließung an (Schließungsplan ent-
sprechend dem Bergbaugesetzbuch). 

1 = Das Unternehmen legt zur Zeit keine Rückstellungen zur Sanierung 
an, sieht dies aber für die Zukunft vor. 

 0=  Das Unternehmen legt zur Zeit keine Rückstellungen zur Sanierung 
nach der Schließung an. 

 

7.3. Methoden zur Bewertung der Normerfüllung 

7.3.1. Bewertungs- und Kontrollprozess 

Der Prozess der Bewertung der Konformität ist Gegenstand einer spezi-
ellen Dokumentation, die folgende wesentliche Schritte vorsieht: 

- Planung der Maßnahme unter Berücksichtigung vorliegender Un-
terlagen, 

- Vor-Audit, vorgeschrieben für die Zertifizierung des Betriebes, zur 
Ermittlung, der Haltung des Unternehmens zur Erfüllung der Anfor-
derungen des CTC-Handbuchs, 

- Eingangs-Audit zur Bewertung der Erfüllung der Anforderung des 
vorliegenden Handbuchs in Gänze. 

Während der einzelnen Etappen des Audits prüfen die unabhängigen 
Auditoren vorab vor Ort die Konformität der zur Verfügung gestellten Do-
kumente, die Verfahrensweisen und ihre Umsetzung sowie die verwirk-
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lichten und geplanten Abbauaktivitäten. 

Dieser Prozess wird maßgeblich durch Konsultationen bestimmt, die es 
ermöglichen, die Ansichten der lokalen, nationalen und regionalen Betei-
ligten zu berücksichtigen.   

 

7.3.2. Gültigkeit des CTC-Zertifikats für den Betrieb 

Das CTC-Zertifikat hat eine Gültigkeitsdauer von drei Jahren.  

Eine periodische Routineüberprüfung (Audit) wird einmal jährlich durch-
geführt. Diese bezieht sich auf den Aktionsplan für laufende Korrektur-
maßnahmen. Das Zertifikat kann nach der Kontrolle entzogen werden, 
falls die Pflichten und Empfehlungen der Audits nicht beachtet wurden. 
Nach drei Jahren ist ein komplettes Audit für die Verlängerung des Zerti-
fikats vorgeschrieben. 

Ein Unternehmen, das nach dem ersten Audit (Basis-Audit) keine Zertifi-
zierung erhalten hat, kann nach der Vornahme von Anpassungen erneut 
die Zertifizierung beantragen.  

Wenn das Zertifikat entzogen wurde, kann das Unternehmen nach der 
Vornahme von Anpassungen erneut die Zertifizierung beantragen.  

 

 

8. Agence Nationale d‘Accréditation 

Als Nationale Agentur für die Akkreditierung fungiert die Zertifizierungs-
kommission des Ministeriums für Bergbau (Commission de Certification 
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du Ministère des Mines).  

Der Minister, zu dessen Zuständigkeiten der Bergbau gehört, ernennt die 
Mitglieder der nationalen Agentur für die Akkreditierung durch Ministeri-
alerlass. 

 

Für die Arbeitsgruppe Zertifizierung  

Herr Uwe Näher, BGR, Projektdirektor 

 

Prof. Bali Barume, BGR, Büro Bukavu 

 

Frau Geneviève Kizekele, Leiterin der Arbeitsgruppe Zertifizierung 

 

Herr Mandza Andia, Berichterstatter 
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9. Anhänge 

Anhang 1 - Abkürzungen 

 
BGR  Bundesanstalt für Geowissenschaften 
CAMI  Bergbaukataster (Cadastre Minier) 
CEEC Zentrum für die Bewertung, die Begutachtung und die Zertifi-

zierung von Edelsteinen und Halbedelsteinen aus dem Berg-
bau(Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification des 
Substances Minérales Précieuses et Semi-précieuses) 

CTC      Zertifizierte Handelskette (Certified Trading Chain) 
CTCPM Technischer Koordinierungs- und Planungsausschuss für 

den Bergbau (Cellule Technique de Coordination et de 
Planification Minière)  

CIRGL  Internationale Konferenz der Region der großen Seen 
(Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs) 

DPEM Direktion für den Umweltschutz im Bergbauwesen (Direction 
de la Protection de l’Environnent Minier) 

EMAPE Handarbeitgeprägter und kleiner Minenbetrieb (Exploitation 
Minière Artisanale et à Petite Echelle) 

ICMC   Internationaler Codex zum Umgang mit Zyaniden (Internatio-
nal Cyanide Management Code) 

IFC Internationale Finanz-Corporation (International Finance Cor-
poration) 

ITIE/EITI   Initiative für Transparenz im Bergbau (Initiative pour la 
Transparence dans les industries Extractives) 

KPCS    Zertifizierungsschema des Kimberley-Prozesses (Kimberley 
Process Certification Scheme) 

MCEP    Projekt zur Zertifizierung und Evaluation im Bergbau (Mining 
Certification Evaluation Project) 

MMSD   Minen, Mineralien und nachhaltige Entwicklung (Mining Mine-
rals and Sustainable Development) 

MONUC Mission der Vereinten Nationen im Kongo (Mission des Nati-
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ons Unies au Congo) 
MONUSCO Mission der Vereinten Nationen zur Stabilisierung des Kon-

go (Mission des Nations Unies pour la Stabilisation du 
Congo) 

OCDE OECD - Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zu-
sammenarbeit (Organisation de Cooperation et Development 
Economique) 

 
OIT IAO - Internationale Arbeitsorganisation (Organisation Inter-

national de Travail) 
ONG NGO  - Nichtregierungs-Organisation (Organisation Non-

Gouvernemental) 
RDC      DR Kongo - Demokratische Republik Kongo (République 

Démocratique du Congo)  
SAESSCAM  Dienst zur Unterstützung und Betreuung kleiner Bergbau-

betriebe (Service d'Assistance et d'Encadrement du Small 
Scale Mining) 

WWF  World Wildlife Fund 
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Anhang 2 - 21 Punkte 

1.Transparenz 2. Akzeptable Arbeits-
bedingungen 3. Sicherheit 

4. Entwicklung 
der Gemeinschaf-
ten 

5. Umweltschutz 

1.1 Verbot der Unterstüt-
zung krimineller Organisati-
onen  

2.1 Abschaffung der Kinder-
arbeit  

3.1. Hygiene, Gesundheit 
und Arbeitssicherheit  

4.1. Regelmäßige 
Konsultationen der 
betroffenen Parteien 
(Zivilgesellschaft, Be-
völkerung und öffent-
liche Verwaltung)  

5.1. Umweltverträglichkeits-
studie  

1.2 Kampf gegen Korruption 
und Betrug 

2.2 Koalitionsfreiheit  und 
Anrecht auf Tarifverträge 

3.2. Zugang zu Informatio-
nen und Sicherheitsschu-
lung im Bergwerk 

4.2 Unterstützung der 
lokalen Unternehmen 

5.2. Plan zum Umgang mit 
und zur Entsorgung der Ab-
fälle des Bergbaubetriebes 
(gefährliche Abfälle, giftige 
Substanzen)  

1.3 Ablehnung der illegalen 
Finanzierung politischer Or-
ganisationen  

2.3 Zahlung angemessener 
Löhne 

3.3 Sicherheitsschulung für 
eine ausreichende Zahl von 
Mitarbeitern  

4.3 Forderung eines 
umfassenden Ent-
wicklungsplans  

5.3. Ökologische Wieder-
herstellung: Plan für die 
Schließung und Wiederher-
stellung  

1.4 Jährliche Meldung der 
Zahlungen an den Staat im 
Rahmen des EITI-Prozesses 

  3.4. Einhaltung der Men-
schenrechte 

4.4 Konsultationen 
mit den beteiligten 
Parteien vor Zuwei-
sung von Gelände 

  

1.5 Einhaltung der geltenden 
Gesetze (Legalität) 

  3.5. Sicherheitsaudit und 
Rettungsplan für das Berg-
werk 

    

1.6 Rückverfolgbarkeit 
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Grundsätze Anforderungen Bezugsnormen Ges. Grundlagen in der 
DRK 

Bemerkungen und Emp-
fehlungen 

Transparenz 1.1 Verbot der Unterstüt-
zung krimineller Organisati-
onen 

OECD-Richtlinie, II. 10 Art. 299, 302, 303, 304 
und 305 Bergbaugesetz-
buch, Pakt von Nairobi, 
Kapitel II, Art. 9, Gesetz 
v. 2004 gegen die Geld-
wäsche und Finanzie-
rung des Terrorismus  

Der CTC-
Zertifizierungsprozess un-
terstützt in keiner Weise die 
Organisationen, die am be-
waffneten Konflikt beteiligt 
sind, auch nicht durch Fi-
nanzierung des Konflikts 
oder die Verwendung der 
Einkünfte für Aktivitäten, die 
den Kauf von Waffen er-
leichtern. 

Transparenz 1.2. Kampf gegen Korrupti-
on und Betrug 

OECD-Richtlinie, IV. 
1,2,3,4 EITI Kriterien 1 und 
3, Pakt von Nairobi, Kap. 
II, Art 9, Kimberley-
Prozess (Statistiken) 

Strafgesetzbuch: Art 
147-149 (Korruption),CM 
307, Art  299, 302, 303, 
304, 305, (Betrug), Mi-
nistererlass  0534, /2008 

Für regelmäßigen Aus-
tausch der Mitarbeiter der 
eingeschalteten Dienste 
sorgen. (Interministerieller 
Erlass Nr. 0711 vom 15. Ok-
tober 2010). 

Transparenz 1.3 Ablehnung der illegalen 
Finanzierung politischer Or-
ganisationen 

OECD-Richtlinie, IV 6, 
OECD II. 11, Risk aware-
ness Tool 2.3 

Gesetz Nr. 04/002 vom 
15.03.2004, Art. 23 und 
26 zur Finanzierung der 
politischen Parteien 

Verbot der Finanzierung po-
litischer Parteien außerhalb 
des vom Gesetz Nr. 04/002 
bestimmten gesetzlichen 
Rahmens 

Transparenz 1.4 Jährliche Meldung der 
Zahlungen an den Staat im 
Rahmen des EITI-
Prozesses  

  Verordnung Nr. 923 vom 
16 Juli 2009 zum EITI-
Prozess 

GTZ-Projekt zur Guten Re-
gierungsführung in Bezug 
auf den Bergbau, Vorantrei-
ben der Anpassung der DR 
Kongo an die EITI-
Grundsätze 
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Transparenz 
 
 
 

1.5 Einhaltung der gelten-
den Gesetze (Legalität) 

ARM-Standard, Prinzip A6 Bergbaugesetzbuch, Art. 
109 und 279  

Einhaltung der Legalität,  
ungeregelte Bereiche forma-
lisieren und regeln 

Transparenz 
 
 
 

1.6 Rückverfolgbarkeit Handbuch zu Verfahrens-
weisen für die Rückverfolg-
barkeit von Bodenschätzen 
vom Abbau bis zum Export 

Interministerieller Erlass 
Nr. 0711 vom 15. Okto-
ber 2010. 

Verfahren zur Begleitung 
der Wertschöpfungsschritte 
in der Verarbeitung der aus 
dem Bergbau stammenden 
Handelsprodukte, vom Ort 
des Abbaus bis zum Ver-
trieb, einschließlich der Ver-
arbeitungsschritte 

Akzeptable Arbeitsbedin-
gungen 

2.1. Abschaffung der Kin-
derarbeit 

OECD-Richtlinie IV.1, 
Übereinkommen 138 et 
182 der IAO 

Arbeitsgesetzbuch, Art. 
6, Abs. 2 Buchstabe C: 
15 Jahre (leichte Arbeit)  

Übereinkommen 138 et 182 
der IAO zum Mindestalter 
für die Beschäftigung und 
die Beseitigung der 
schlimmsten Formen von 
Kinderarbeit. 

Akzeptable Arbeitsbedin-
gungen 

2.2Vereinigungsfreiheit 
und Tarifverhandlungen 

OECD-Richtlinie IV.1(a), 2006, Artikel 37, Ar-
beitsgesetzbuch Arti-
kel 36 und 272, Berg-
bauverordnung Artikel 
234 

Abschluss des Bergbau-
kooperativen-Projekts 
2007 (CTCPM) 

Akzeptable Arbeitsbedin-
gungen 

2.3 Zahlung angemesse-
ner Löhne 

OECD-Richtlinie, IV.4(a) Verfassung Artikel 36 
Absatz 2, Arbeitsge-
setzbuch Artikel 87, 
SMIG, Verordnung 
08/04 30.4.2008  

Verfassung Artikel 36, 
Absatz 2, Arbeitsgesetz-
buch Artikel 87, SMIG, 
Verordnung 08/04 
30.4.2008 1680FC 
(3 USD) Minimum  oder 
80 USD je Monat 
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Sicherheit 3.1. Richtlinien zur Hygie-
ne, Gesundheit und Ar-
beitssicherheit � 

OECD-Richtlinie, 
IV.4(b), OHSAS 18000, 
EHS-Richtlinie 1.2 der 
Weltbank (IFC), IAO-
Abkommen 155 und 
176� 

Bergbaugesetz Artikel 
112 und 306,  Berg-
bauverordnung An-
hang V Artikel 2 und 
11 (Quecksilber und 
Sprengstoffe) 

Entwurf HSA-Erlass 

Sicherheit 3.2. Zugang zu Informati-
onen und Schulungen zur 
Sicherheit in den Minen� 

OECD-Richtlinie II.8, 
ARM-Standards 3.4.1 
und 3.4.2� 

Bergbauverordnung 
Anhang IX Kapitel 6, 
Bergbauverordnung 
Anhang IX Kapitel 6 
erster und zweiter Ab-
schnitt 

  

Sicherheit 3.3 Sicherheitsschulung für 
eine ausreichende Zahl von 
Mitarbeitern 

ARM-Standards 3.4.1 und 
3.4.2 

Bergbauverordnung An-
hang 9, Kap. 6 

Expertenbericht  
SAESSCAM vom 16 Febru-
ar 2010 

Sicherheit 3.4. Einhaltung der Men-
schenrechte 

Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte (UNO) 

Verfassung, Art. 16, Ar-
beitsgesetzbuch, Art. 
159 und 163, Bergbau-
verordnung, Art. 492 

  

Sicherheit 3.5. Sicherheitsaudit und 
Bergwerks-Rettungsplan 

OHSA 18000, ISO 14001, 
Bergwerks-Rettungsplan, 
EHS-Richtlinien 1.2 und 
1.3 der Weltbank (IFC) 

Bergbauverordnung, Art. 
416 und 417, Anhang IX 
Kap. 6 (Sicherheitsmaß-
nahmen) 

Verhaltenskodex für  das 
handarbeitsgeprägte Schür-
fen, Audits durch die DPEM 

Soziale Entwicklung 4.1. Regelmäßige Konsulta-
tionen mit den betroffenen 
Parteien (Zivilgesellschaft, 
die Bevölkerung und öffent-
liche Verwaltung) 

ARM-Standard A.5, IAO-
Übereinkommen §169 

Minengesetzbuch, Pflich-
tenheft, PV, PAR Emp-
fehlungen: 

Empfehlungen: Regelmäßi-
ge erneute Besprechung 
des Pflichtenhefts, Verstän-
digung mit der zivilen Ge-
sellschaft und den lokalen 
Experten 
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Soziale Entwicklung 4.2 Unterstützung der loka-
len Unternehmen 

Forest Stewardship Coun-
cil Principle 5.4 MCEP, 
No. 9. (e) iii.  

  Aufnahme der Empfehlung 
lokal einzukaufen in das 
Lastenheft  

Soziale Entwicklung 4.3 Forderung eines umfas-
senden Entwicklungsplans 

OECD-Richtlinie II, Allge-
meine Politik Nr. 3  

Bergbauverordnung, Art. 
252 und  Anhang IX, Art. 
127  

Plan für die nachhaltige 
Entwicklung, Umweltverträg-
lichkeitsstudie  

Soziale Entwicklung 4.4 Konsultationen mit den 
beteiligten Parteien vor Zu-
weisung von Gelände 

OECD-Richtlinie II 5, IAO 
Übereinkommen §169 

Bergbaugesetzbuch Art. 
154 Buchst. D, Art. 279 
und 281, Bergbauver-
ordnung, Art. 302, 320 
und 477 

Untersuchung der Vor- und 
Nachteile, Schulung und 
Verbreitung des Bergbauge-
setzbuches, 2012 erneute 
Diskussion des Bergbauge-
setzes 

 5.1. Umweltverträglichkeits-
studie 

OECD-Richtlinie V 1 (a) 
und 3, EHS-Richtlinien von 
Weltbank und IFC 

Bergbauverordnung An-
hang IX  Art. 3, Art. 410-
414, 417, Anhang II, Art. 
14 und 15 

Schaffung eines Verantwor-
tungsstruktur für die Verwal-
tung der Mittel zur ökologi-
schen Sanierung, finanzielle 
Sicherheit, EIE-Pflicht, vgl. 
Bergbaugesetzbuch Anhang 
IX Art. 3  

Umweltschutz 5.2. Plan zum Umgang mit 
und zur Entsorgung der 
Bergwerksabfälle (gefährli-
che Abfälle, giftige Substan-
zen) 

OECD-Richtlinie V 6 & 6B, 
EHS-Richtlinien von Welt-
bank und IFC 

Bergbauverordnung An-
hang IX 5. Titel Kap. 7 
Art. 122 und 123 

Verpflichtung zur Schaffung 
eines Lagers für Bergbauab-
fälle und einer Klär auf dem 
Bergwerksgelände 

Umweltschutz 5.3. Ökologische Wieder-
herstellung: Plan für die 
Schließung und Instandset-
zung 

OECD-Richtlinie V,  EHS-
Richtlinien von Weltbank 
und IFC 

Bergbauverordnung An-
hang IX 5. Titel Kap. 7, 
Anhang V  Art. 3, An-
hang II Abs. 3 
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Anhang 3 - Verfahrensweisen zur Erreichung der Rückverfolg-
barkeit von Bergbauprodukten 

I.  VERFAHRENSWEISEN ZUR ERREICHUNG DER RÜCKVEERFOLGBARKEIT 

VONBERGBAUPRODUKTEN 

I.1.Voraussetzungen für die Aufnahme des Bergbaubetriebes 

Die in Handarbeit tätigen Schürfer, die Händler, anerkannten Aufkäufer, Unternehmen für 

die Behandlung und/oder Verarbeitung, Inhaber der Bergbau- und Steinbruchrechte üben ih-

re Tätigkeit unter der Bedingung aus, dass sie die einschlägigen Bestimmungen einhalten, 

wie sie im Bergbaugesetzbuch und den Ausführungsinstrumenten dazu festgelegt sind. 

 

I.2. Die verschiedenen Wertschöpfungsschritte, die mit der Rückverfolgbarkeit 

von aus dem Bergbau stammenden Handelsprodukten verbunden sind 

Die in diesem Kapitel behandelten Verfahrensweisen beziehen sich auf die Verfolgung 

des Materialflusses vom Abbauort über die Verarbeitungsschritte, den Aufkauf, Transport, 

Transfer, den Empfang bis zur Übernahme der Handelsprodukte durch den Zoll.  

a) Produktion (oder Abbau im Schacht):  

 

 Beteiligte Dienste:  
− Bergbauverwaltung 
−  SAESSCAM. 

                     

 Maßnahmen und auszufüllende Dokumente:  
− Verpackung in einheitlichen Säcken zu 25 kg, Versiegelung und Etiket-

tierung nach dem ITSCI-System (Modell ITRI) oder nach einem ande-
ren ähnlichen System. 

−  Begleitschein zur Bescheinigung der handarbeitsgeprägten Produktion 
(Anhang Nr. 1), ausgestellt von der Bergbauverwaltung und gegenge-
zeichnet durch den SAESSCAM (Sammlung statistischer Daten). 

 

b) Transport der Bergbauprodukte vom Schacht bis zum Handelszentrum von 
den Trägern und/oder den zugelassenen Transporteuren. 
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c) Aufkauf  im Handelszentrum 
 

 Beteiligte Dienste:  
− Bergbauverwaltung 
− SAESSCAM. 

 Dienste für punktuelle Unterstützung :   
− Staatsbeamter, 
− Zivilgesellschaft 
− BGR/ITRI. 

 Dienste für laufende Unterstützung :  
− Polizei (Bergbaupolizei) 

 
 Tätigkeiten und auszufüllende Dokumente:  

− Neue Mischung möglich (nur für Minenprodukte, die aus dem selben 
Schacht stammen), und in diesem Fall neue Verpackung, Versiegelung 
und Etikettierung, 

− Aufkaufbeleg für die mineralischen Stoffe aus handarbeitsgeprägter 
Produktion, ausgestellt von SAESSCAM und gegengezeichnet von der 
Bergbauverwaltung. 

 Zu zahlende Gebühren: 
− Gebühren für die geleisteten Dienste, zu zahlen an SAESSCAM vom In-

haber des handarbeitsgeprägten Schürfbetriebes und vom Händler, 
gemäß Erlass des Gouverneurs der betreffenden Provinz. 

 

d) Transporte der Bergbauprodukte vom  Handelszentrum zum Kontor: 
 

 Beteiligte Dienste:  
− Bergbauverwaltung, 
− SAESSCAM. 
− CEEC 

 Ausgestellte Dokumente:  
− handarbeitsgeprägten Betrieben durch einen zugelassenen Spediteur, 

gegengezeichnet durch die Bergbauverwaltung und SAESSCAM (An-
hang Nr. 6). 

− Zahlung einer Steuer für die "dezentralisierte territoriale Körperschaft" 
(ETD), zugunsten der Provinz, in Höhe von 1% des Aufkaufwerts. 

 Zu zahlende Steuern, Gebühren, Kosten und Abgaben: 
− Fallen für die Bergbauverwaltung und SAESSCAM nicht an. 

 

e) Transfer: Transport der Bergbauprodukte von der Provinz des Abbaus in die 
Provinz des Exports 
 

 Beteiligte Dienste:  
− Bergbauverwaltung, 



HANDBUCH FÜR DIE ZERTIFIZIERUNG DER ERZE AUS DEM ZINNABBAU DER DR KONGO 

 Übersetzung: Seelhorst & Partner, Hannover 
52

− SAESSCAM, 
− CEEC (letzteres ist in dem Fall beteiligt, dass ein Transfer von einem 

Kontor oder einem Händler aus einer Provinz zu einem anderen Kontor 
in einer anderen Provinz stattfindet). 
 

 ###Von der Bergbauverwaltung ausgestellte Dokumente: 
- Antragsformular für den Transfer von Handelsprodukten von Bergbaube-
trieben.  

 
 Vom CEEC ausgestellte Dokumente:  

 
− Bescheinigung für den Transfer von Handelsprodukten, die von han-

darbeitsgeprägten Bergbaubetrieben stammen, von einem Lager in der 
Provinz des Abbaus zu einem Lager in der Provinz des Exports (An-
hang Nr. 8). 
 

 Zu zahlende Steuern, Gebühren, Kosten und Abgaben:  
− Zahlung einer Steuer für eine "dezentralisierte Verwaltungs-

Körperschaft" (EAD), zugunsten der Provinz, in Höhe von 1 % des 
Aufkaufwerts, 

− Zahlung des Gegenwertes für die Transferbescheinigung an den CEEC. 
 

f) Maßnahmen bei Wareneingang 
 

 Beteiligte Dienste:  
− Bergbauverwaltung, 
− SAESSCAM, 
− CEEC. 

 Von der Bergbauverwaltung ausgestelltes Dokument: 
− Protokoll zur Feststellung des Empfangs der Produkte aus handarbeits-

geprägter Produktion, die von einem Lager in der Provinz des Abbaus 
zu einem Lager in der Provinz des Exports transferiert wurden (An-
hang Nr. 9), 

 

g) Behandlung oder Verarbeitung der Erze im Kontor (Unternehmen für die 
Behandlung und/oder Verarbeitung) 

 
 Beteiligte Dienste:  

− Bergbauverwaltung, 
− CEEC,  

 Benötigte Dokumente: 
 

-mineralogische und/oder metallurgische Behandlung von Erzen, 
-Protokoll über den Wareneingang, die beim Unternehmen für die Behandlung 
und/oder die Verarbeitung eingegangen ist, unterzeichnet durch die Bergbau-
verwaltung und gegengezeichnet durch den CEEC. 
 
 
 



HANDBUCH FÜR DIE ZERTIFIZIERUNG DER ERZE AUS DEM ZINNABBAU IN DER DR KONGO                           

   

Übersetzung: Seelhorst & Partner, Hannover 

53

 
 

 
h) Lagerung der Bergbauprodukte in einem zugelassenen Lager:  

 

 Beteiligte Dienste:  
− Bergbauverwaltung, 
− SAESSCAM,  
− CEEC,  
− zugelassener Transitspediteur. 

 Benötigtes Dokument:  
− Protokoll der Prüfung des Eingangs von Bergbauprodukten (Anhang Nr. 

10), ausgestellt durch die DGDA und gegengezeichnet durch die Berg-
bauverwaltung, die OCC, den CEEC und den SAESSCAM. 

 Zu zahlende Steuern, Gebühren, Kosten und Abgaben: Keine. 
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Anhang 4 – Logistikkette 
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Anhang 5 - Arbeitsgruppe für die CTC-Zertifizierung 

 
Liste der Experten des Bergbauministeriums und der BGR: 
Liste der Experten aus staatlichen Behörden und anderen Organi-
sationen: 
 
1. Ministerium für den Bergbau (Ministerbüro) 
Frau Geneviève Kizekele, Koordinatorin, Zertifizierungskommission, 
Herr  Trudon Banza, Leiter des Wirtschaftszweiges Zinnabbau, Zertifi-
zierungskommission, 
Herr Jean Ntoto Kitenge, Leiter des Wirtschaftszweiges Goldförderung, 
Zertifizierungskommission, 
Herr Achille Kiafua Tumanisa, Berater der Abteilung Statistik und Leis-
tung, 
Herr Fidèle Kambembo Kisendu, Sekretär der Zertifizierungskommis-
sion. 
 
2. CEEC 
Herr Aubert Mwilambwe Kakudji, Leiter der Zertifizierungs-Abteilung, 

Herr Thierry Sikumbili Boliki, Leiter der Außenstelle CEEC Süd-Kivu. 

 
3. CTCPM 
Herr Raymond Mananga ma Muanda, Gruppenleiter in der Abteilung 
Forschung und Technologie für den Bergbau. 
 
4. SAESSCAM, 
Herr Alexis Mikwinzi, Stellvertretender Leiter der Abteilung Datenbank 
(Mitglied der Arbeitsgruppe bis März 2010), 
Herr Daly Ndala Mandongo, Zuständig für handarbeitsgeprägte Berg-
baubetriebe, Schulung und Verbreitung, 
Herr Paul Mukenda wa Kamanda,  Stellvertretender Generalkoordina-
tor (Mitglied der Arbeitsgruppe seit April 2010). 
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5. CAMI 
Herr Mandza Andia, Leiter der Rechtsabteilung, 

Herr Michel Ndete Kilinga, Direktor der Abteilung für Kartografie, 

Herr Peter Lusa Lumbala, Bürodirektor Kartografie. 

 
6. DPEM 
Herr Jean-Marie Dovelle Nkanu Luvambanu, Büroleiter der Direktion 
für den Umweltschutz im Bergbau 
 

7. BGR 
Prof. Bali Barume, Abteilung Geologie UOB, BGR-Büro Bukavu, 
Herr Uwe Näher, Direktor des Projekts Zertifizierung der Erze aus dem 
Zinnabbau. 
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Anhang 6 - Technisches Sekretariat der CTC-Arbeitsgruppe  

 
Technisches Sekretariat der CTC-Arbeitsgruppe: 
 
1. Geneviève Kizekele, 

2. Mandza Andia, 

3. Achille Kiafua Tumanisa,  

4. Raymond Mananga ma Muanda,  

5. Jean Ntoto Kitenge,  

6. Fidele Kambembo Kisendu. 

 

 
 
 
 
 



HANDBUCH FÜR DIE ZERTIFIZIERUNG DER ERZE AUS DEM ZINNABBAU DER DR KONGO 

 Übersetzung: Seelhorst & Partner, Hannover 
58

 
Anhang 7 - Kontaktanschriften 

 
Kontakte: 
Bitte wenden Sie sich für alle Fragen an: 

 
Ministerium für den Bergbau: 
Ministère des Mines 
3eme niveau 
Immeuble de la Gécamines 
Boulevard du 30 Juin,  
Kinshasa-Gombe, RDC 

 
Frau Génevieve Kizekele 
Zertifizierungskommission (Commission de Certification - 
COCERTI) 
Leiterin der Zertifizierungs-Arbeitsgruppe 

         Telefon: +243 81 50 43 720 
          E-mail : Genekize@Yahoo.fr 

 
Herr Mandza Andia, CAMI,  
Berichterstatter und Mitglied der Zertifizierungsgruppe 

          Telefon: +243  99 99 35 667 
 E-Mail: dmandza@yahoo.fr 
 
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) 
Stilleweg 2, 30655 Hannover, Deutschland 
www.bgr.bund.de 
 
BGR-Büro Kinshasa: 
BGR Bureau Kinshasa 
Appartement 704 
Immeuble Future Tower 
No 3642 Bvld. du 30 Juin,  

Kinshasa-Gombe, RDC 
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BGR-Büro Bukavu: 
BGR Bureau Bukavu 
Ave Mwanga No 10A, 
Quartier Muhumba 
Bukavu – Commune Ibanda, RDC 
 
 

 
Uwe Näher, P.Geol 
Projektdirektor der BGR in der DR Kongo 
BGR-Büro Kinshasa 
Telefon: +243 81 562 49 53 
E-mail: uwe.naeher@bgr.de 
 
Prof. Dr. Bali Barume 
Stellvertretender Projektdirektor 
BGR-Büro Bukavu 
Telefon: +243 81 375 60 97 
E-mail: bali.barume@bgr.de 
 
Frau Antje Hagemann 
Koordinatorin des  BGR-Projekts 
BGR-Büro Hannover 
Telefon: +49 (0) 511 643 2338 

Fax:   +49 (0) 511 643 3689 
E-mail: antje.hagemann@bgr.de 


